
unseren Gerichten beiträgt, ist eine weitere für die 
Bekämpfung und Überwindung der Jugendkriminalität 
sehr zu beachtende Frage.

Woraus erklären sich die auf dem Gebiet der gesell
schaftlichen Erziehung festgestellten Mängel und wie 
sind sie zu beseitigen?

Wenn in der Vergangenheit die Maßnahmen der ge
sellschaftlichen Erziehung noch nicht überall im erfor
derlichen Maße angewandt wurden, so m. E. vor allem 
deshalb, weil teilweise weder bei den Gerichten noch 
in den Betrieben volle ideologische Klarheit über die 
große Bedeutung der dabei zu lösenden Aufgaben be
steht.

Es kommt vor allem darauf an, in den sozialistischen 
Betrieben und ihren Partei- und Gewerkschaftsorgani
sationen über diese Fragen Klarheit zu schaffen, denn 
sie und die speziell zu diesem Zweck zu bildenden ge
sellschaftlichen Organe sollen ja der Träger und Orga
nisator der gesellschaftichen Erziehung sein. Für die 
Werktätigen in den Betrieben handelt es sich doch in
soweit um neue, mit ihrer beruflichen Tätigkeit meist 
nicht unmittelbar im Zusammenhang stehende Auf
gaben. Ihnen muß deshalb in jeder Beziehung geholfen 
werden. Diese Hilfe zu leisten, ist vor allem Aufgabe 
der Richter und Staatsanwälte. Sie stellt ein Stück be
wußter staatlicher Leitungstätigkeit dar.

In Anbetracht der Arbeitsbelastung unserer Gerichte 
und Staatsanwaltschaften ist das eine Aufgabe, die zu
nächst sicher nur schwerpunktmäßig erfüllt werden 
kann. Aber sie muß in Angriff genommen werden, weil 
unsere Betriebe diejenigen Stätten sind, in denen die 
gesellschaftliche Erziehung am wirkungsvollsten durch
geführt werden kann.

Die in der Justiz erst in letzter Zeit überwundenen 
Auffassungen der bürgerlichen Gewaltenteilungslehre 
stecken in bestimmtem Umfange auch noch in den 
Köpfen der leitenden Betriebsfunktionäre und der 
Werktätigen und drücken sich in der Auffassung aus, 
daß die Verbrechensbekämpfung sowie die Erziehung 
der Straffälligen ausschließlich Sache der Justizorgane 
sei. Es kann deshalb nicht nur darauf ankommen, den 
Werkleitungen und den Partei- und Gewerkschaftsfunk
tionären unserer sozialistischen Betriebe bewußt zu 
machen, daß sie für die Durchführung der gesellschaft
lichen Erziehung eine große Verantwortung tragen und 
welcher Art die dabei zu ergreifenden Maßnahmen 
sind. Wichtiger noch ist es, zunächst Klarheit darüber 
zu schaffen, warum es der jetzige Stand unserer gesell
schaftlichen Entwicklung möglich und notwendig macht, 
diesen neuen Schritt auf dem Wege der weiteren Ent
faltung der sozialistischen Demokratie zu gehen. Die 
Schaffung der ideologischen Klarheit über die Gesetz
mäßigkeit dieser Entwicklung, nämlich die Übertragung 
der Erziehung von Rechtsverletzern von den staat
lichen Organen unmittelbar auf die Gesellschaft, bildet 
eine Voraussetzung für die Beseitigung der Hindernisse, 
die gegenwärtig in vielen Betrieben der Durchsetzung 
der gesellschaftlichen Erziehung noch im Wege stehen.

Je mehr Werktätige eines Betriebes in die gesell
schaftliche Erziehung mit ihren vielfältigen Formen — 
z. B. kollektive Aufdeckung und Beseitigung der objek
tiven und subjektiven Faktoren, die die Begehung von 
strafbaren Handlungen verursachten oder begünstigten; 
Teilnahme an der Hauptverhandlung und deren Aus
wertung im Betrieb; gesellschaftliche Umerziehung des 
Täters — einbezogen werden, desto wirkungsvoller wird 
sie nicht nur in bezug auf die Bekämpfung des einzel
nen Falles; sondern vor allem in Hinblick auf die Ver
hütung ähnlicher Handlungen durch andere Werktätige 
sein. Dabei geht es nicht nur um die Verhinderung 
strafbarer Handlungen, sondern überhaupt um die Ein
schränkung von Handlungen, die der Vollendung der 
sozialistischen Umgestaltung hinderlich sind.

Die volle Durchsetzung der gesellschaftlichen Er
ziehung wird auch dazu führen, daß die Gerichte von 
den Betrieben eine bessere Unterstützung für die Wirk
samkeit ihrer Strafrechtsprechung erhalten. Die Auf
fassungen darüber, wie die erforderliche Verbesserung 
der Rechtsprechung einschließlich ihrer Auswertung 
erreicht werden soll, sind bislang unterschiedlich. Wäh
rend Schlegel aus den von ihm festgestellten Hemm
nissen für die Verbesserung der Tätigkeit der Gerichte 
eine Reihe von Schlußfolgerungen zieht, die ausschließ

lich organisatorische Veränderungen der Arbeitsweise 
der Gerichte zum Inhalt haben, vertrete ich die Auf
fassung, daß eine der wichtigsten Aufgaben der Justiz
organe darin bestehen muß, Sorge zu tragen, daß durch 
die Schaffung ideologischer Klarheit über die Gesetz
mäßigkeit der. oben gekennzeichneten Entwicklung in 
ständig wachsendem Maße die ganze Kraft unserer 
sozialistischen Gesellschaft in den Kampf um die Über
windung der Kriminalität einbezogen werden kann und 
muß.

Das Gericht wird sich z. B. viel besser und konkreter 
über die Situation in einem bestimmten Bereich eines 
Betriebes informieren können, wenn es dabei die unein
geschränkte Unterstützung der betreffenden Werk
tätigen und Funktionäre erhält. Es wird aber ein Ge
richt verhältnismäßig viel Zeit kosten, wenn es, um 
eine gute Auswertung der Strafverfahren zu gewähr
leisten, sich in jedem Fall derartig umfangreich infor
mieren soll, um selbst konkret bestimmen zu können, 
welche Kollegen an der Verhandlung teilnehmen sollen. 
Vielmehr kommt es doch darauf an, in den Betrieben 
Klarheit zu schaffen, welche Grundsätze für die Dele
gierung von Kollegen zur Teilnahme an Verhandlungen 
zu beachten sind. Es muß also erläutert werden, daß es 
darum geht, Kollegen zu delegieren, die dem Gericht 
helfen können, die politisch richtige Entscheidung zu 
fällen, und die gleichzeitig willens und in der Lage sind, 
im Betrieb die Dinge zu verändern, die die Begehung 
des Verbrechens begünstigt haben. Darüber hinaus 
kann es auch erforderlich sein, solche Kollegen an einer 
Verhandlung teilnehmen zu lassen, die durch ihr Ver
halten die Begehung der Handlung erst ermöglicht 
haben oder die aus anderen Gründen durch die Teil
nahme an einer Strafverhandlung erzieherisch beein
flußt werden sollen.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die an einer Ver
handlung teilnehmenden Kollegen eines Betriebes nicht 
immer und unbedingt der gleichen Brigade oder dem 
gleichen Meisterbereich wie der Täter angehören 
müssen. Um zu einer vorausschauenden und plan
mäßigen Tätigkeit der Straforgane zu kommen, kann 
es sich sogar als zweckdienlich erweisen, auch Ange
hörige anderer Betriebe zur Teilnahme an bestimmten 
Strafverhandlungen einzuladen.

Es ist auch Aufgabe der Ermittlungsorgane, diese 
Fragen in ihrer Tätigkeit zu berücksichtigen. Diese 
Organe dürfen sich nicht darauf beschränken, nur die 
Umstände zu ermitteln, die mit der Tat in unmittel
barem Zusammenhang stehen-und zur Begründung der 
Tatbestandsmäßigkeit und Feststellung der Gesell
schaftsgefährlichkeit erforderlich sind. Aufgabe aller 
an der Bekämpfung der Kriminalität beteiligten Organe 
ist es, durch die Lösung ihrer speziellen Aufgaben zur 
Erfüllung der Gesamtaufgabe beizutragen, die darin 
besteht, nicht nur die einzelne Straftat, sondern die 
Wurzeln der Kriminalität zu bekämpfen. Die Ermitt
lungsorgane müssen daher dem Gericht bereits kon
krete Hinweise für die Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung des gesamten Strafverfahrens geben.

Abschließend noch eine Bemerkung zur Verbesserung 
der Arbeit der Schöffen in den Betrieben. Der von 
Schlegel gemachte Vorschlag, anzustreben, daß an der 
Verhandlung möglichst ein Schöffe aus der gleichen 
Abteilung teilnimmt, der dann an Hand des ihm über
gebenen Urteils die Auswertung vornimmt, ist zu be
grüßen, wenn auch seiner Realisierung oft Schwierig
keiten im Wege stehen werden. Die Autorität der 
Schöffen im Betrieb wird dadurch zweifellos gestärkt. 
Um die Schöffen aus der von Schlegel angedeuteten, 
auch im Potsdamer Karl-Marx-Werk vorhandenen Iso
lierung herauszulösen, ist zu überlegen, ob sie nicht 
auch noch in anderer Weise stärker in Erscheinung 
treten könnten. Im Zusammenhang mit der Aufklärung 
von Straftaten werden in den Betrieben nach deren 
Bekanntwerden aus Unkenntnis über den tatsächlichen 
Sachverhalt oder infolge von Feindtätigkeit oft die 
unsinnigsten Diskussionen geführt und die schädlich
sten Gerüchte verbreitet. Die Schöffen fühlen sich, da 
sie meist nicht mehr als die anderen wissen, nicht in 
der Lage, derartigem Gerede sicher entgegentreten zu 
können. Üm diesen Zustand zu überwinden, sollte man 
dazu übergehen, soweit das der einzelne Fall und der 
Stand der Ermittlungen zulassen, die Schöffen über
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